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Toiletten für Kundschaft und Besuchende 

In Bauten mit Publikumsverkehr wie Hotels, Restaurants, 
Theater, Kinos, Sportanlagen, Grossläden (>1000 m2), Ver-
waltungsbauten, Vereinsräume ist für das Publikum mind. 
eine rollstuhlgängige vom Kundenbereich her zugängliche 
Anlage zu erstellen. In der Regel sind jedoch geschlechter-
getrennte Anlagen zu erstellen. Sie dürfen nicht als Perso-
naltoiletten dienen. In Dienstleistungsbetrieben mit länge-
rem Kundenaufenthalt wie u. a. Coiffeursalons sind Gäste-
toiletten empfohlen. Die Anzahl Toiletten (auch Pissoire) 
richtet sich nach der Zahl gleichzeitig anwesender Perso-
nen sowie nach der Nutzungsintensität. In der Regel sind 
Toilettenanlagen inkl. Vorräume geschlechtergetrennt. In 
Bauten mit hohem Publikumsverkehr ist mindestens die 
Hälfte der Toiletteneinheiten für Damen vorzusehen. Die 
Anzahl Toiletteneinheiten nimmt bei steigender Anzahl Be-
sucher/-innen (>200 bis > 5000) proportional ab. Eine Toi-
letteneinheit ist notwendig für: 
‒ 35 - 75 Personen bei intensiver Nutzung (Discothek)  
‒ 35 - 75 Sitzplätze bei Theater, Kino 
‒ 75 anwesende Besuchende bei Ausstellungen 
‒ 75 - 150 Personen bei Stadien, Grossveranstaltungen 
Damen- und Herrentoiletten sind in den Baugesuchsplänen zu 
bezeichnen und auch für zeitlich befristete Veranstaltungen in 
der Regel fest ans Versorgungsnetz anzuschliessen. 

 

Planungsbeispiele 

Gastwirtschaftsbetriebe  

‒ bis 49 Gästeplätze (innen + aussen): 1 geschlechter-
neutrale Toilette  

‒ ab 50 Gästeplätze (innen + aussen): geschlechterge-
trennte Toilettenanlagen (mind. 1 Damen- und 1 Her-
ren-WC), je mit Vorplatz mit Waschbecken. 

Die mögliche Anzahl Gästeplätze pro WC-Einheit (auch Pis-
soir) ist dem UGZ-Merkblatt «Gästetoilettenanlagen in 
Gastwirtschaften» zu entnehmen. 

Volksschulen 

Für Schulen gelten die Empfehlungen für Schulhausanlagen 
vom 1. Januar 2012 der kantonalen Bildungs-/Baudirektion.  

Für Knaben und Mädchen, sowie bei grösseren Schulanla-
gen für die Angestellten, sind getrennte WC-Anlagen ein-
zurichten. 

Krippen und Horte 
Die Anzahl Toilettenanlagen richtet sich nach der Anzahl 
gleichzeitig anwesender Kinder und Betreuer/-innen. Für 
Krippen und Horte gelten unterschiedliche Anforderungen.  

Für die genauen Anforderungen an Krippen und Horte be-
steht ein separates Merkblatt «Kinderkrippen / Horte / Mit-
tagstisch» 

 

 

 

Mehrfachberatungen können nach Aufwand in Rech-

nung gestellt werden. 

Stadt Zürich 

Umwelt- und Gesundheitsschutz  
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Toiletten und Vorräume in Gastwirtschafts- und  
Lebensmittelbetrieben 

 
Abbildung 1, Toilettenanlage mit einer WC-Einheit, öffnend gegen 
Räume mit Lebensmittelumgang 

 
Abbildung 2, Toilettenanlagen mit mehreren WC-Einheiten, öff-

nend gegen Räume mit Lebensmittelumgang 

Toiletten und Vorräume allgemein

 
Abbildung 3, Toilette ohne Vorraum (Korridor = Vorraum), Toilette 
mit Vorraum zu Arbeitsräumen 

 
 
 
 
 
Bildlegende:
 raumhoher Abschluss
raumhoher Abschluss (gegen Vorraum und Korridor) nur nötig, wenn 
Toilettenanlagen gegen Räume öffnen, wo mit Lebensmitteln umge-
gangen wird (Verarbeitung, Lagerung, Verzehr  von Lebensmitteln) 




